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Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Nach § 9 Absatz 8 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) müssen Betreiber von 

Windenergieanlagen an Land, die nach den Vorgaben des Luftverkehrsrechts zur 

Nachtkennzeichnung verpflichtet sind, ihre Anlagen seit dem 1. Januar 2025 mit einer 

Einrichtung zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung von Luftfahrthindernissen 

ausstatten.  

 Haben alle Betreiber von Windenergieanlagen in Mecklenburg-Vorpommern bis zum 

31. Dezember 2024 einen vollständigen und prüffähigen Antrag auf Zulassung einer 

bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung bei der zuständigen Landesbehörde gestellt? 
 

a) Wie viele Anträge für wie viele Windenergieanlagen wurden durch die zuständigen 

Behörden entsprechend dem Anlagenbestand erwartet? 
b) Falls nicht, wie viele Windenergieanlagen sind noch offen und für wie viele Anlagen 

liegen Anträge vor? 
 

2. Wurden alle gestellten Anträge durch die zuständige Landesbehörde zum 

31. Dezember 2024 bereits genehmigt? 

 

a) Falls nicht, wie viele offene Anträge mit welcher Anzahl von Windenergieanlagen liegen 

den zuständigen Landesbehörden seit welchem Datum vor (bitte tabellarisch auflisten)? 

b) Bis wann plant die Landesregierung, offene Anträge vollständig genehmigt zu haben? 

c) Welche Maßnahmen hat die Landesregierung getroffen, um die Anträge in der gebotenen 

Eile zu genehmigen? 
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3. Bei Nichteinhaltung drohen den Anlagenbetreibern nach § 52 Absatz 1 Nummer 3 EEG 

Strafzahlungen, sofern sie nicht neben der funktionsbereiten Installation der 

bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung alles in ihrer Einflusssphäre für die Zulassung der 

bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung liegenden Schritte, insbesondere in Bezug auf die 

luftfahrtrechtliche Genehmigung, eingeleitet haben.1  

 In wie vielen Fällen und in welcher Höhe wurden gegen Anlagenbetreiber entsprechende 

Strafzahlungen verhängt, Nachfristen gesetzt, Verwarnungen erteilt oder ähnliche Schritte 

eingeleitet? 

 

 

 

 
Hannes Damm, MdL 

                                                 
1 https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/FAQ/Windenergie-an-Land/faq-windenergie-an-

land.html?cms_artId=d83a7236-44a3-4d2b-92ca-a6a9876c8c5e 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/FAQ/Windenergie-an-Land/faq-windenergie-an-land.html?cms_artId=d83a7236-44a3-4d2b-92ca-a6a9876c8c5
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/FAQ/Windenergie-an-Land/faq-windenergie-an-land.html?cms_artId=d83a7236-44a3-4d2b-92ca-a6a9876c8c5

